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An die 
Mitglieder AGVS Sektion Bern     
 
 
                           Bern, im November 2025 / Kü  
 

Jahresendschreiben 2025 
 
Liebe Mitglieder  
 
Zum Jahresende geben wir Ihnen folgende Informationen und Beschlüsse aus dem Vorstand bekannt: 
 
1. Teuerungsausgleich 

Der Indexstand per September 2024 betrug 107.2 Punkte (Basis Dez. 2020 = 100.0). Der Index-   
stand per September 2025 beträgt 107.5 Punkte. In dieser Periode beträgt die Teuerung 0.3%.  
Der Vorstand empfiehlt denjenigen Betrieben, welche wirtschaftlich dazu in der Lage sind, eine Anpassung der 
Löhne um 0.5%. 

 
2. Lohnempfehlung nach Abschluss der Grundbildung  

Für das neue Jahr empfehlen wir Ihnen die folgenden Anfangslöhne (x 13) nach erfolgreichem  
Abschluss der Grundbildung, resp. abgeschlossener Weiterbildung:  

Automobil-Diagnostiker/-in                 ab CHF 5‘600.-   
Werkstatt-Koordinator/-in                   ab CHF 5‘600.-   
Kundendienstberater/-in ab CHF 5‘600.-   
Automobil-Mechatroniker/-in              ab CHF 5‘000.-   
Automobil-Fachmann/-frau               ab CHF 4‘500.-   
Automobil-Assistenten/in                    ab CHF 4‘000.-   

  
3. Entschädigungen für Lernende   

Der Vorstand schlägt Ihnen vor, folgende Entschädigungen (x 13) für Lernende auszurichten: 

  1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr 4. Lehrjahr 
a. Automobil-Mechatroniker/in CHF 700.- CHF 850.- CHF 1’050.- CHF 1’300.- 
b. Automobil-Fachmann/-frau CHF 650.- CHF 800.- CHF 1‘000.- 
c. Automobil-Assistent/in CHF 600.- CHF 750.- 
d. Detailhandelsfachmann/-frau CHF  650 .- CHF 800.- CHF 1‘150.--     
e. Detailhandelsassistent/-in CHF 650.- CHF 800.- 

  

Für Automobil-Fachleute, welche eine 2-jährige Zusatzlehre zum/zur Automobil-Mechatroniker/-in absolvieren, 
empfiehlt der Vorstand folgende Entschädigung: 

1. Zusatzlehrjahr  CHF 2‘000.-   pro Monat (x 13)   
2. Zusatzlehrjahr  CHF 2‘400.-   pro Monat (x 13) 

Für Automobil-Assistenten, welche eine 2-jährige Zusatzlehre zum/zur Automobil-Fachmann/-frau absolvieren, 
empfiehlt der Vorstand folgende Entschädigung: 

1. Zusatzlehrjahr  CHF 1‘200.-   pro Monat (x 13)   
2. Zusatzlehrjahr  CHF 1’400.-   pro Monat (x 13) 

Für Lernende, welche eine 3-jährige Zusatzlehre zum/zur Automobil-Mechatroniker/in absolvieren,  
empfiehlt der Vorstand folgende Entschädigung: 

1. Zusatzlehrjahr  CHF 1‘600.-   pro Monat (x 13)   
2. Zusatzlehrjahr  CHF 2'000.-   pro Monat (x 13) 
3. Zusatzlehrjahr  CHF 2‘400.-   pro Monat (x 13) 
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4. Berufsbildung 

 
 Gemäss Verordnung zu den neuen technischen Berufen hält der Berufsbildner den Bildungsstand der 

Lernenden mindestens einmal pro Semester in einem Bildungsbericht und einer Ausbildungskontrolle 
(Bildungsplan – siehe Datenbank SEPHIR) fest und bespricht die Leistungen mit seinen Lernenden. 

 Seit Lehrbeginn im Sommer 2018 werden in den Berufsfachschulen und in den überbetrieblichen Kursen 
digitale Unterrichtsmedien eingesetzt. Es ist wichtig, dass dieses Thema und die Kostenfolge im Lehrvertrag 
geregelt sind. Der AGVS empfiehlt folgende Kostenteilung: Hardware zu Lasten der Lernenden (Eltern), 
Schulunterlagen in der Berufsfachschule zu Lasten Lehrbetrieb. Mehr Informationen dazu können Sie hier 
lesen.  

 Gemäss dem von der Deutschschweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (dbk) erlassenen Wegweiser 
durch die Berufslehre sind die Fahrkosten und die Kosten der auswärtigen Verpflegung, die den Lernenden 
durch den ÜK-Besuch entstehen, vom Lehrbetrieb zu bezahlen. 

 Seit 1. Januar 2021 werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auch für den Grundbildungs-bereich 
angewendet. Dies betrifft v.a. die Rücktrittsbedingungen: Ein Nichterscheinen am Kurs muss der 
Geschäftsstelle spätestens zehn Arbeitstage vor der Kursdurchführung schriftlich mitgeteilt werden. Später 
eingehende Abmeldungen werden zu 80% der Kursgebühr verrechnet, unentschuldigtes Fernbleiben zu 100 %. 
Bei Fernbleiben (ohne Information) oder Abbruch eines Kurses werden keine Kosten rückerstattet. Weitere 
Details dazu können Sie auf unserer Website entnehmen. 

 

 
Geschätzte Mitglieder 
Wir möchten uns für die wertvolle Zusammenarbeit, ihren Einsatz für die Berufsbildung und unsere Branche sowie 
das konstruktive Miteinander herzlich bedanken.  
 
Wir wünschen Ihnen, ihren Familien und Mitarbeitenden beste Gesundheit und ein  erfolgreiches 
Jahresendgeschäft.   
 
 
Freundliche Grüsse  
Auto Gewerbe Verband Sektion Bern  

    
Barbara Germann, Präsidentin    Beat Künzi, Geschäftsführer  

https://www.agvs-be.ch/fileadmin/user_upload/AGVS_ROOT/Sektion_Bern/Ausbildungszentrum/Berufsbildner/Unterlagen_Berufsbildner/21-04-15_info_elektronische_medien.pdf?_gl=1*11fzkrt*_ga*MTI0Njc5NTA4MC4xNzYwNTIyMDEx*_ga_YHM5BHX7Z3*czE3NjM1MzMyMjkkbzc3JGcxJHQxNzYzNTMzMzQ1JGo2MCRsMCRoMA..
https://www.agvs-be.ch/de/agb/

